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278

Die Ausrichtung des Vorverfahrens am 
subjektiven Rechtsschutz

aa)
280

Die Ausrichtung der Anfechtungsklage am 
subjektiven Rechtsschutz

bb)
281

Die Ausrichtung des vorläufigen Rechtsschutzes 
am subjektiven Rechtsschutz

cc)
282

Keine teleologische Vergleichbarkeit der 
verwaltungsrechtlichen Anfechtung mit der 
beschlussmängelrechtlichen Anfechtung

dd)

283
Ergebnis: Der Verweis auf die verwaltungsrechtliche 
Anfechtung vermag die „vorläufige Wirksamkeit“ 
anfechtbarer Beschlüsse nicht zu begründen

4.

286
Ergebnis zum Dogma der vorläufigen WirksamkeitVI. 287

Vorschlag zur dogmatischen Erfassung der Wirksamkeit 
anfechtbarer Beschlüsse: Der „Spruch der Rechtsordnung“ ist 
noch nicht beendet

B.

288
Anhaltspunkte für die Trennung von Wirksamkeit und 
Wirkungen in den Motiven zum BGB

I.
289

Nach der gesetzlichen Wertung sind Wirksamkeit und 
Wirkungen auseinanderzuhalten

II.
291

Das Gesetz entscheidet mit Wirksamkeitserfordernissen 
und Wirksamkeitshindernissen über den Eintritt der 
beabsichtigten Wirkungen

1.

291
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Bedingungen und Befristungen nach den §§ 158 ff., 
163 BGB betreffen nicht die Wirksamkeit, sondern die 
Wirkungen

2.

294
Die Notwendigkeit einer getrennten Beurteilung der 
Wirksamkeit und der Wirkungen anfechtbarer Beschlüsse 
hat zur Folge: Bei der Anfechtbarkeit ist der Eintritt der 
Wirkungen weder anerkannt noch abgelehnt

III.

296
Die Anfechtbarkeit als abstimmungsbedürftiger Zustand 
hinsichtlich der beabsichtigten Wirkungen

IV.
298

Konzeptionelle Geschlossenheit des hier vertretenen 
Vorschlags

V.
301

Ergebnis und KonsequenzenC. 301

Die Wirkungen anfechtbarer BeschlüsseKapitel 5: 303

Die Wirkungen ausführungsbedürftiger anfechtbarer BeschlüsseA. 303
Die Ausführungsbedürftigkeit von Beschlüssen und ihre 
Adressaten

I.
304

Die Lage im Aktienrecht: Rechtlicher Rahmen, 
Meinungsbild und Kritik

II.
305

Rechtlicher Rahmen: Keine widerspruchsfreien 
Regelungen zum Umgang des Vorstands mit 
anfechtbaren Beschlüssen

1.

305
Rechtshistorische Entwicklung des uneinheitlichen 
Regelungszusammenhangs und der Diskussion über den 
Umgang mit ausführungsbedürftigen Beschlüssen

2.

309
Die §§ 93 Abs. 5 S. 1, 245 Nr. 4, 5 AktG haben 
ihre Grundlage in dem Kompetenzgefüge vor dem 
Aktiengesetz 1937 und es bestand bereits Streit 
über den Umgang mit ausführungsbedürftigen 
Beschlüssen

a)

309
Die Aktienrechtsreform 1884 stärkte die 
Generalversammlung als das oberste Organ der 
Aktiengesellschaft

aa)

312
Die Aktienrechtsreform 1884 änderte die 
Haftung des Vorstands gegenüber der 
Gesellschaft und gegenüber den Gläubigern 
und normierte die Vorgängervorschrift des § 93 
Abs. 5 S. 1, 3 AktG

bb)

313
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Die Aktienrechtsreform 1884 schuf die 
Anfechtungsbefugnis des Vorstands als 
Ausgleich für die Haftung gegenüber den 
Gläubigern und zur Wahrung von Gesetz und 
Satzung und damit die Vorgängervorschrift des 
§ 245 Nr. 4 AktG

cc)

316
Die Aktienrechtsreform 1897 schuf die 
Vorgängervorschrift zum heutigen § 245 Nr. 5 
AktG

dd)

316
Streit über die Ausführungspflicht 
trotz des Kompetenzgefüges mit der 
Generalversammlung als oberstem Organ der 
Aktiengesellschaft

ee)

319
Fehlende Anhaltspunkte in den 
Gesetzesbegründungen 1884 und 1897

(1)
319

Unklares Meinungsbild in Rechtsprechung 
und Schrifttum

(2)
321

Zwischenbefund zur Historie der §§ 93 Abs. 5 
S. 1, 245 Nr. 4, 5 AktG

ff)
325

Die Grundlage der §§ 83 Abs. 2, 93 Abs. 4 S. 1 AktG 
ist das Kompetenzgefüge nach dem Aktiengesetz 
1937

b)

326
Der grundlegende Wandel des 
Kompetenzgefüges durch die 
Aktienrechtsreform 1937

aa)

327
Mit dem Wandel des Kompetenzgefüges änderte 
sich auch das Haftungskonzept

bb)
329

Streit über die Ausführungspflicht auf der 
Grundlage des Aktiengesetzes 1937

cc)
330

Die Normierung der Ausführungspflicht nach 
§ 83 Abs. 2 AktG durch die Aktienrechtsreform 
1965

dd)

332
Zwischenbefund zur Historie der §§ 83 Abs. 2, 
93 Abs. 4 S. 1 AktG

ee)
334

Erkenntnisse aus der rechtshistorischen Entwicklung 
des uneinheitlichen Regelungszusammenhangs 
und der Diskussion über den Umgang mit 
ausführungsbedürftigen Beschlüssen

c)

334
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Das heutige Meinungsbild auf der Grundlage der §§ 83 
Abs. 2, 93 Abs. 4 S. 1, Abs. 5 S. 1, 245 Nr. 4, 5 AktG

3.
335

Die Beurteilung der Rechtslage ist irrelevant für die 
objektive Rechtslage

a)
336

Das Vermengen von objektiver Rechtslage und 
subjektiver Vorwerfbarkeit im Schrifttum

aa)
336

Kritik: Die objektive Rechtslage ist von der 
subjektiven Vorwerfbarkeit zu trennen

bb)
339

Ergebnis: Die Beurteilung der Rechtslage hat für 
die objektive Rechtslage keine Relevanz

cc)
345

Keine absolute Pflicht, einen anfechtbaren Beschluss 
auszuführen

b)
345

Die Annahme einer absoluten 
Ausführungspflicht in Rechtsprechung und 
Schrifttum

aa)

346
Kritik: Eine absolute Pflicht zur Ausführung hält 
einer normativen Überprüfung nicht stand

bb)
347

Ergebnis zur These der absoluten 
Ausführungspflicht

cc)
352

Kein absolutes Verbot, einen anfechtbaren Beschluss 
auszuführen

c)
352

Kein absolutes Verbot auf Grundlage der §§ 83 
Abs. 2, 93 Abs. 4 S. 1 AktG

aa)
353

Die Schlussfolgerung aus §§ 83 Abs. 2, 93 
Abs. 4 S. 1 AktG ist lückenhaft

(1)
354

Der Umkehrschluss aus § 93 Abs. 4 S. 1 AktG 
trägt kein absolutes Verbot

(2)
354

Kein absolutes Verbot aufgrund eines Verweises 
auf die Legalitätspflicht des Vorstands

bb)
361

Ein absolutes Verbot ist unvereinbar mit den 
organschaftlichen Pflichten des Vorstands

cc)
363

Ergebnis zum absoluten Verbot, einen 
anfechtbaren Beschluss auszuführen

dd)
364

Keine absolute Pflicht des Vorstands aus § 245 Nr. 4 
AktG, einen anfechtbaren Beschluss anzufechten

d)
364

Keine absolute Pflicht zur Anfechtung nur 
aufgrund der Anfechtbarkeit

aa)
365

Keine absolute Pflicht zur Anfechtung bei einem 
pflichtwidrigen Verhalten des Vorstands

bb)
372
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Keine absolute Pflicht zur Anfechtung bei jeder 
Schädlichkeit des Beschlusses

cc)
373

Keine absolute Pflicht zur Anfechtung bei einer 
gewissen Schwere des Rechtsverstoßes

dd)
375

Ergebnis zur These der absoluten Pflicht zur 
Anfechtung

ee)
377

Mangels absoluter Pflichten oder Verbote liegt kein 
indifferenter Verhaltensraum vor

e)
377

Ergebnis zur Lage im Aktienrecht und offene Fragen4. 380
Die Lage im Genossenschaftsrecht: Rechtlicher Rahmen, 
Meinungsbild und Kritik

III.
381

Keine absolute Pflicht zur Ausführung anfechtbarer 
Beschlüsse

1.
381

Kein absolutes Verbot, einen anfechtbaren Beschluss 
auszuführen

2.
386

Keine absolute Pflicht des Vorstands, einen 
anfechtbaren Beschluss anzufechten

3.
388

Kein indifferenter Verhaltensraum mangels absoluter 
Pflichten oder Verbote

4.
389

Ergebnis zur Lage im Genossenschaftsrecht und offene 
Fragen

5.
392

Die Lage im Wohnungseigentumsrecht: Rechtlicher 
Rahmen, Meinungsbild und Kritik

IV.
392

Kritik an einer absoluten Pflicht zur Ausführung 
anfechtbarer Beschlüsse

1.
394

Keine absolute Pflicht zur Ausführung aufgrund der 
Gültigkeitsregelung des § 23 Abs. 4 S. 2 WEG

a)
399

Keine Stütze im Regelungszusammenhangaa) 399
Keine Stütze in der Entstehungsgeschichte und 
in der Vorgeschichte

bb)
401

Keine Stütze in der Entstehungsgeschichte(1) 402
Keine Stütze in der Vorgeschichte(2) 404
Zwischenergebnis(3) 410

Keine Stütze im teleologischen Gehalt des § 23 
Abs. 4 S. 2 WEG

cc)
410

Ergebnis zu § 23 Abs. 4 S. 2 WEGdd) 413
Keine absolute Pflicht zur Ausführung anfechtbarer 
Beschlüsse aus § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG oder aus einer 
organschaftlichen Pflicht

b)

414
Keine Stütze im Wortlautaa) 414
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Keine Stütze in den Gesetzesmaterialienbb) 415
Keine Stütze im Regierungsentwurf in BT-
Drs. 19/18791

(1)
415

Keine Stütze in der Beschlussempfehlung in 
BT-Drs. 19/22634

(2)
416

Die Zweckvorstellungen des 
Gesetzgebers sprechen gegen eine 
absolute Pflicht zur Ausführung 
anfechtbarer Beschlüsse aus § 27 Abs. 1 
Nr. 1 Fall 1 WEG a. F.

(a)

417
Auch der Regelungszusammenhang 
sprach gegen eine absolute Pflicht 
zur Ausführung aus § 27 Abs. 1 Nr. 1 
Fall 1 WEG a. F.

(b)

421
Ergebnis zum Verweis auf 
die Beschlussempfehlung in BT-
Drs. 19/22634

(c)

422
Widerspruch zum Prinzip der ordnungsmäßigen 
Verwaltung

cc)
423

Die eigenverantwortliche 
Beschlussdurchführung entspricht der Eigenart 
der Wohnungseigentümergemeinschaft

dd)

424
Ergebnis zur Annahme einer absoluten Pflicht 
zur Ausführung auf der Grundlage von § 27 
Abs. 1 Nr. 1 WEG oder einer ungeschriebenen 
organschaftlichen Pflicht

ee)

425
Zwischenbefund zur Annahme einer absoluten 
Pflicht zur Ausführung anfechtbarer Beschlüsse

c)
426

Kein indifferentes Verhalten des Verwalters2. 426
Ergebnis zur Lage im Wohnungseigentumsrecht und 
offene Fragen

3.
430

Die Lage im GmbH-Recht: Rechtlicher Rahmen, 
Meinungsbild und Kritik

V.
430

Die Aussagen des BGH zum Umgang mit 
rechtswidrigen Beschlüssen

1.
431

BGHZ 31, 258: Der Geschäftsführer einer GmbH 
ist den im Rahmen von Gesetz, Satzung und guten 
Sitten bleibenden Weisungen der Gesellschafter 
unterworfen

a)

431
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BGH, Urt. v. 18. März 1974 – II ZR 2/72: 
Keine Haftung des Geschäftsführers, wenn er einen 
(unanfechtbar gewordenen) Gesellschafterbeschluss 
oder eine Weisung befolgt

b)

432
BGHZ 76, 154: Einen bestandskräftigen Beschluss 
muss der Geschäftsführer ausführen

c)
434

BGHZ 125, 366: Ungeklärt, ob eine rechtswidrige 
Weisung angefochten werden muss

d)
435

Ergebnis zur höchstrichterlichen Rechtsprechunge) 436
Meinungsbild im Schrifttum und Kritik2. 436

Die Beurteilung der Rechtslage ist irrelevant für die 
objektive Rechtslage

a)
437

Weder ein absolutes Verbot noch ein absolutes 
Gebot zur Ausführung eines anfechtbaren 
Beschlusses vermag zu überzeugen

b)

441
Mangels absoluten Verbots oder Gebots liegt aber 
kein indifferenter Verhaltensraum vor

c)
444

Das Schrifttum gibt uneinheitliche Kriterien für die 
objektive Pflichtenlage wieder

d)
445

Ergebnis zur Lage im GmbH-Recht und offene Fragen3. 448
Die Lage im Personenhandelsgesellschaftsrecht nach dem 
MoPeG

VI.
448

Zwischenbefund zu den Lagen im Aktien-, 
Genossenschafts-, Wohnungseigentums-, GmbH- und 
Personenhandelsgesellschaftsrecht

VII.

452
Vorschlag zur dogmatischen Begründung der 
organschaftlichen Verantwortung für Beschlüsse

VIII.
453

Die Herkunft des Rechtsinstituts der Organschaft1. 455
Das Rechtsinstitut der Organschaft als Vorgang 
wertender Zurechnung

2.
458

Zwischenbefund für die Ausgangsfrage3. 460
Die Unterscheidung zwischen Organ und Organwalter4. 460
Der Mechanismus der zweistufigen Zurechnung5. 462
Die Perspektive des Verbandsinnenrechts und 
das Zusammenspiel verschiedener Funktionsträger 
innerhalb eines Verbands als Zuständigkeitskomplexe

6.

463
Der Umgang mit anfechtbaren Beschlüssen aufgrund 
des Zusammenspiels der Organe als ausgleichendes 
Gegenstück zur eingeschränkten Richtigkeitsgewähr des 
festgestellten Beschlussergebnisses

7.

465
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Offene Fragen8. 467
Vorschlag für den Umgang mit anfechtbaren Beschlüssen: 
Ausrichtung an der gesetzlichen Wertung mit Blick auf den 
Schutz der Interessen

IX.

468
Aus dem gesetzlichen Schutz des Interesses, gegen die 
fehlende Einhaltung der rechtlichen Vorgaben vorgehen 
zu können, folgt ein Vorrang einstweiliger Verfügungen

1.

469
Aus dem gesetzlichen Schutz des Interesses, 
auf die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 
verzichten zu können, folgt die Beachtlichkeit 
eines hinreichenden Verzichts durch alle 
anfechtungsbefugten Verbandsmitglieder

2.

472
Auflösung des Konflikts zwischen dem Aussetzungs- 
und Ausführungsinteresse entsprechend der 
gesetzlichen Wertung in den §§ 246a Nr. 1 und 3, 319 
Abs. 6 S. 3 Nr. 1 und 3 AktG, 16 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 und 3 
UmwG

3.

476
Zulässigkeit des Wertungstransfersa) 478
Verhaltenspflichten bei unzulässiger Anfechtung 
entsprechend der §§ 246a Abs. 2 Nr. 1 Fall 1, 319 
Abs. 6 S. 3 Nr. 1 Fall 1 AktG, 16 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 
Fall 1 UmwG

b)

479
Regelungsgehalt der §§ 246a Abs. 2 Nr. 1 Fall 1, 
319 Abs. 6 S. 3 Nr. 1 Fall 1 AktG, 16 Abs. 3 S. 3 
Nr. 1 Fall 1 UmwG

aa)

480
Wertungstransfer auf das Verhalten des 
Ausführungsorgans

bb)
481

Verhaltenspflichten bei offensichtlich unbegründeter 
Anfechtung entsprechend der §§ 246a Abs. 2 Nr. 1 
Fall 2, 319 Abs. 6 S. 3 Nr. 1 Fall 2 AktG, 16 Abs. 3 S. 3 
Nr. 1 Fall 2 UmwG

c)

481
Regelungsgehalt der §§ 246a Abs. 2 Nr. 1 Fall 2, 
319 Abs. 6 S. 3 Nr. 1 Fall 2 AktG, 16 Abs. 3 S. 3 
Nr. 1 Fall 2 UmwG

aa)

481
Wertungstransfer auf das Verhalten des 
Ausführungsorgans

bb)
489
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Verhaltenspflichten aufgrund des vorrangigen 
Interesses am alsbaldigen Wirksamwerden der 
Maßnahme entsprechend der §§ 246a Abs. 2 Nr. 3, 
319 Abs. 6 S. 3 Nr. 3 AktG, 16 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 
UmwG

d)

490
Regelungsgehalt der §§ 246a Abs. 2 Nr. 3, 319 
Abs. 6 S. 3 Nr. 3 AktG, 16 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 
UmwG

aa)

490
Die Abwägung der Nachteile nach freier 
Überzeugung des Gerichts

(1)
492

Wesentliche Nachteile für die 
Gesellschaft und ihre Aktionäre

(a)
492

Nachteile für den Antragsgegner(b) 496
Abwägungsentscheidung und 
Nachteilsgewichtung

(c)
497

Die besondere Schwere des Rechtsverstoßes 
und die dreischrittige Prüfung für die 
Feststellung der besonderen Schwere

(2)

499
Wertungstransfer auf das Verhalten des 
Ausführungsorgans

bb)
506

Die Interessenabwägung des 
Ausführungsorgans nach pflichtgemäßem 
Ermessen

(1)

507
Wesentliche Nachteile für den Verband 
und seine Verbandsmitglieder aufgrund 
der Nichtausführung des Beschlusses

(a)

507
Wesentliche Nachteile für den Verband 
und seine Verbandsmitglieder aufgrund 
der Ausführung des Beschlusses

(b)

508
Nachteilsgewichtung und 
Abwägungsentscheidung

(c)
509

Die besondere Schwere des Rechtsverstoßes(2) 512
Konkretisierte Verhaltenspflichten 
in Abhängigkeit von der 
Abwägungsentscheidung und der Schwere 
des Rechtsverstoßes

(3)

513
Zusammenfassung und Ergebnis zum Vorschlag für den 
Umgang mit anfechtbaren Beschlüssen

4.
515

Validität der VorschlägeX. 516
Weniger innere Mängel als die bisherigen Ansätze1. 517
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Besseres Potential zur Problemlösung2. 519
Ergebnis zu den Wirkungen ausführungsbedürftiger 
anfechtbarer Beschlüsse

XI.
520

Verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse zu den Wirkungen 
anfechtbarer Beschlüsse

B.
521

SchlussbetrachtungKapitel 6: 523
Zu dem teleologischen Gehalt der maßgeblichen VorschriftenA. 523
Zu dem Zustandekommen anfechtbarer BeschlüsseB. 525
Zu der Wirksamkeit anfechtbarer BeschlüsseC. 528
Zu den Wirkungen anfechtbarer BeschlüsseD. 530
AusblickE. 533
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